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Einleitung

Die P�egestärkungsgesetze haben in der letzten Legislaturperiode 
die umfangreichsten Ver besserungen in der P�ege seit Einführung 
der P�egeversicherung vor mehr als 20 Jahren bewirkt. Durch 
diese Gesetze wurde die P�ege in Deutschland leistungsfähiger, 
individueller und passgenauer.

Zum 1. Januar 2017 wurde durch das Zweite P�egestärkungsge-
setz insbesondere ein grundlegend neuer P�egebedürftigkeitsbe-
griff eingeführt. Anstelle der bislang bekannten drei P�egestufen 
gelten seither fünf P�egegrade mit neuen Leistungsbeträgen. 
Bezog sich P�egebedürftigkeit zuvor vor allem auf körperlich 
bedingte Beeinträchtigungen, werden nun geistig und psychisch 
bedingte Beeinträchtigungen gleichermaßen berücksichtigt. Die 
Einstufung der p�egebedürftigen Versicherten in einen der fünf 
P�egegrade erfolgt durch ein grundlegend neues Begutachtungs-
instrument. 

Weitere wichtige ̃ nderungen im Bereich der P�egeversicherung 
sieht das Gesetz zur Stärkung des P�egepersonals (P�egeperso-
nal-Stärkungsgesetz � PpSG) vor, das am 1. Januar 2019 in Kraft 
getreten ist. Mit dem Gesetz sollen insbesondere spürbare Verbes-
serungen im Alltag der P�egekräfte durch eine bessere Personal-
ausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und 
Altenp�ege erreicht werden. Die Maßnahmen dieses Gesetzes sind 
wichtige Schritte, um die P�ege und Betreuung der Patientinnen 
und Patienten und P�egebedürftigen weiter zu verbessern.

Dieser Ratgeber P�ege gibt Auskunft zu den Leistungen der P�ege-
versicherung.








































































































































































































































































































































































































	Ratgeber Pflege 
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	1 Individuelle Absicherung bei Pflegebedürftigkeit
	1.1 Was ist die Pflegeversicherung?
	1.2 Wer ist versichert?
	1.3 Wie wird die Pflegeversicherung  finanziert?
	1.4 Wer ist pflegebedürftig?
	1.5 Pflegebedürftigkeit – was nun?

	2 Leistungen der  Pflegeversicherung
	2.1  Pflege zu Hause – welche Möglichkeiten gibt es?
	2.2  Teilstationäre Tages- und Nachtpflege sowie vorübergehende vollstationäre Kurzzeitpflege – welche Möglichkeiten gibt es?
	2.3  Pflege im Heim – welche Möglichkeiten gibt es?
	2.4  Welche Leistungen gibt es für  Pflegebedürftige des Pflegegrades 1?
	2.5  Welche besonderen Leistungen gibt es für schwerstkranke und sterbende Menschen?
	2.6  Wie werden ehrenamtliches Engagement und Selbsthilfe in der Pflege gefördert?
	2.7  Welche Pflegeleistungen werden von der Krankenkasse bezahlt?
	2.8  Wie werden Rehabilitation und Prävention gefördert?

	3 Pflege von Angehörigen zu Hause
	3.1  Wie wird die Pflege in der Familie gefördert?
	3.2  Wie wird die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gefördert?

	4 Beratung im Pflegefall
	4.1  Welche Beratungsmöglichkeiten gibt es?

	5 Qualität und Transparenz in der Pflege
	5.1  Wie wird die Qualität in der Pflege  sichergestellt?
	5.2  Pflegeeinrichtungen: mehr Personal –  weniger Bürokratie 

	6 Glossar – wichtige Begriffe zum Nachschlagen
	Ambulante Pflegesachleistung
	Ambulanter Pflegedienst
	Angebote zur Unterstützung im Alltag
	Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen
	Begutachtung (Pflegeversicherung)
	Beitragssatz
	Beratungseinsätze in der eigenen Häuslichkeit
	Betreuungsdienste
	Demenz
	Ehrenamtliches Engagement
	Einzelpflegekräfte
	Entbürokratisierung der Pflegedokumentation
	Entlastungsbetrag
	Fallmanagement
	Familienpflegezeit
	Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz
	Häusliche Krankenpflege
	Hilfsmittel
	Kombinationsleistung
	Kommunale Beteiligung an der Pflege
	Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
	Kurzzeitpflege
	Leistungen der Pflegeversicherung
	Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
	Mindestlohn
	Palliativversorgung und Hospizdienste
	Pflegebedürftigkeit
	Pflegeberaterinnen und Pflegeberater – „Pflegeberatung nach § 7a “ 
	Pflegeeinrichtungen
	Pflegefall
	Pflegegeld
	Pflegegrade und Pflegebedürftigkeitsbegriff
	Pflegegrad 1
	Pflegeheim 
	Pflegehilfsmittel
	Pflegekurse
	Pflegende Angehörige und ihre soziale Absicherung
	Pflegen zu Hause
	Pflegequalität
	Pflegestärkungsgesetz I
	Pflegestärkungsgesetz 
	Pflegestärkungsgesetz 
	Pflegestützpunkte
	Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung
	Pflegeversicherung
	Pflegevorsorgefonds
	PflegeVorsorgeförderung
	PflegeWohngemeinschaft
	Pflegezeit / Freistellung nach Pflegezeitgesetz
	Prävention/Rehabilitation
	Private PflegePflichtversicherung
	Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. (Prüfdienst der PKV)
	Tages und Nachtpflege (teilstationäre Versorgung)
	Umwandlungsanspruch
	Verhinderungspflege/Urlaubsvertretung
	Vollstationäre Pflege
	Wohngruppenzuschlag
	Zuschüsse zur Wohnungsanpassung im Pflegefall / Umbaumaßnahmen
	Zusätzliche Betreuungskräfte / zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen

	Weitere Informationen
	Informations- und Serviceangebote
	Weitere Publikationen
	Bürgertelefon
	Infotelefone der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

	Impressum




